Ev.-Luth. Kirchenkreis Rendsburg – Verwaltungsamt
An der Marienkirche 7-8, 24768 Rendsburg

Erklärung bei geringfügiger oder kurzfristiger Beschäftigung
1. Persönliche Angaben

Name, Vorname
Anschrift, Telefon
Rentenversicherungsnummer, Geburtsdatum, ggf. Geburtsname, Staatsangehörigkeit
2. Status bei Beginn der Beschäftigung
ٱ Schüler/in
ٱ Selbständige/r
ٱ Student/in
ٱ Arbeitslose/r
ٱ Schulentlassene/r
ٱ Sozialhilfeempfänger/in
ٱ Studienbewerber/in
ٱ Hausfrau/-mann
ٱ Wehr-/Zivildienstleistender
ٱ Arbeitnehmer/in in Elternzeit
ٱ Beamter/Beamtin
ٱ Arbeitnehmer/in
ٱ Sonstige/r
ڤ Rentner/in
3. Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung

Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert  ٱ  nein  ٱ  ja, bei 

4. Weitere Beschäftigungen

a) für geringfügig Beschäftigte: Es besteht/bestehen derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnis/se bei einem/mehreren Arbeitgeber/n

ٱ nein

ٱ ja – ich übe derzeit folgende Beschäftigung/en aus:

	Beschäftigungsbeginn
	Arbeitgeber mit Adresse
	Die weitere Beschäftigung ist

	1.
	
	ڤ geringfügig vergütet

ٱ nicht geringfügig vergütet

	2.
	
	ڤ geringfügig vergütet

ٱ nicht geringfügig vergütet

	3.
	
	ڤ geringfügig vergütet

ٱ nicht geringfügig vergütet


Anmerkung: Eine geringfügig vergütete Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 400 € nicht übersteigt.
Bei Zusammenrechnung der Bruttoarbeitsentgelte aus der/den bereits ausgeübten geringfügig vergüteten Beschäftigung/en und der von diesem Fragebogen betroffenen neuen geringfügig vergüteten Beschäftigung ergibt sich ein Betrag, der regelmäßig 400 € übersteigt?  ڤ  nein  ٱ  ja
b) für kurzfristig Beschäftigte: Im laufenden Kalenderjahr habe ich bereits eine/mehrere befristete Beschäftigung/en ausgeübt

ٱ nein

ٱ ja – ich habe folgende befristete Beschäftigung/en ausgeübt:

	Beginn und Ende der Beschäftigung
	Arbeitgeber mit Adresse

	1.


	

	2.


	

	3.


	


Anmerkung: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf zwei Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

5. Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit

Der Arbeitnehmer einer geringfügig vergüteten Beschäftigung kann auf die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber verzichten (§ 5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI).

Ich verzichte auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung

ڤ nein

ڤ ja, ab dem Tag des Beschäftigungsbeginns

ڤ ja, ab dem Tag nach Eingang der Verzichtserklärung

ڤ ja, ab 

ڤ es besteht eine weitere geringfügige Beschäftigung, in der ich schriftlich gegenüber dem Arbeitge-

ber auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet habe.

Anmerkung: Um volle Ansprüche in der Rentenversicherung zu erwerben, kann der geringfügig Beschäftigte auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichten und den Pauschalbeitrag bis auf die volle Beitragshöhe aufstocken. Der Verzicht wirkt auf die gesamte Dauer der Beschäftigung und kann nicht widerrufen werden. Werden mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, die trotz Zusammenrechnung versicherungsfrei bleiben, kann der Arbeitnehmer nur einheitlich auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichten.

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen und verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

Ort, Datum, Unterschrift
